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Zweitmitgliedschaft 
 

Wesen unserer Zweitmitgliedschaft 
Vollmitglieder eines Tennisvereins in der Bundesrepublik Deutschland können auf Antrag eine 
Zweitmitgliedschaft im Schwartauer Tennisverein von 1927 e.V. erhalten, sofern sie im jeweiligen 
Kalenderjahr am Punktspielbetrieb des Schwartauer Tennisvereins teilnehmen. Für das Zweitspielrecht 
muss der Mannschaftsführer der betreffenden STV-Mannschaft  

• an den Sportwart einen Zweitspielrechtantrag und  

• an die Geschäftsstelle einen ausgefüllten Mitgliederantrag des Zweitmitgliedes mit dem 
entsprechenden Kreuz Zweitmitgliedschaft und akzeptiertem Lastschriftverfahren  

stellen. Der Sportwart stellt einen Wechselantrag und im Fall der Zustimmung geht die Spiellizenz 
dauerhaft an den STV über. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
 
Eine Zweitmitgliedschaft gilt immer für ein ganzes Jahr und ist für die Sommer und Wintersaison 
innerhalb des Punktspielbetriebes gültig. Es ist eine Vollmitgliedschaft bei einem anderen Tennisverein 
nachzuweisen und es dürfen nur für den STV Punktspiele (nicht für den anderen Tennisverein) gemacht 
werden. Der Nachweis der bestehenden Vollmitgliedschaft im Heimatverein ist schriftlich durch den 
Vorstand des jeweiligen Vereins zu erbringen. Die Zweitmitgliedschaft verlängert sich automatisch so 
lange, bis eine ordentliche Kündigung erfolgt oder die Vollmitgliedschaft im Heimatverein beendet wird. 
 
Kosten: Erwachsener/Kinder:  50 % des jeweils gültigen Vollmitgliedsbeitrages  
 

Regelungen für Zweitmitglieder: 
• Spielberechtigung  

Zweitmitglieder verfügen über uneingeschränktes Spielrecht auf der Außenanlage des STV. 
• Platz- und Spielordnung 

Die Platz- und Spielordnung des STV ist auch für Zweitmitglieder verbindlich. 
Vergünstigungen, die ausschließlich Vollmitgliedern vorbehalten sind, gelten weder für die 
Nutzung der Tennishalle noch der Außenplätze. Eine Nutzung dieser Einrichtungen erfolgt 
gegen Zahlung des jeweils gültigen Gastbetrags.  
Die Teilnahme am Mannschaftstraining ist für Zweitmitglieder unter den gleichen Bedingungen 
wie für Vollmitglieder möglich. 

• Teilnahmerechte 
Zweitmitglieder sind zur Teilnahme an Vorstandssitzungen und an der 
Jahreshauptversammlung berechtigt. Ein Stimmrecht sowie ein aktives oder passives 
Wahlrecht besteht jedoch nicht. 

 
Datenschutzhinweis gemäß DSGVO 
Mit dem Beitritt zum Schwartauer Tennisverein von 1927 e.V. willige ich ein, dass der Verein meine personenbezogenen 
Daten (z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung) zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, Beitragsabrechnung, Organisation des Spielbetriebs sowie zur Kommunikation rund um das 
Vereinsleben erhebt, speichert und verarbeitet. 
Ich bin darüber informiert, dass: 

• meine Daten ausschließlich für Vereinszwecke verwendet und ohne meine ausdrückliche Zustimmung nicht an 

Dritte weitergegeben werden, 

• ich jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten sowie deren Berichtigung oder Löschung verlangen kann, 

sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, 

• zur Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke (z. B. Veröffentlichung von Spielergebnissen, Turnierteilnahmen, Fotos von 

Vereinsveranstaltungen) personenbezogene Daten auf der Vereinswebseite oder in sozialen Medien veröffentlicht 

werden können. Dieser Nutzung kann ich jederzeit widersprechen. 

 

  
Ort, Datum, Unterschrift: 
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SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen 
 

 

Adresse: Ludwig-Jahn-Straße 1, 23611 Bad Schwartau 
E-Mail:  stv@tennis-bad-schwartau.de 
IBAN: DE 34 2135 2240 0002 0066 66 

BIC:  NOLADE21HOL 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE45ZZZ00000297628 

Mandatsreferenz:  Wird separat mitgeteilt 
 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Schwartauer Tennisverein von 1927 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Schwartauer Tennisverein von 1927 e.V. auf 

mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Kontoinhaber:   
 

Plz., Ort, Straße Nr.:    
 

E-Mail:   
 

Bankinstitut:   
 

IBAN:   
 

BIC:   
 

 

Datenschutzhinweis gemäß DSGVO 

 
Mit dem Beitritt zum Schwartauer Tennisverein von 1927 e.V. willige ich ein, dass der Verein meine personenbezogenen 

Daten (z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung) zum Zwecke der 

Mitgliederverwaltung, Beitragsabrechnung, Organisation des Spielbetriebs sowie zur Kommunikation rund um das 

Vereinsleben erhebt, speichert und verarbeitet. 

Ich bin darüber informiert, dass: 

 

• meine Daten ausschließlich für Vereinszwecke verwendet und ohne meine ausdrückliche Zustimmung nicht an 

Dritte weitergegeben werden, 

• ich jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten sowie deren Berichtigung oder Löschung verlangen kann, 

sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, 

• zur Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke (z. B. Veröffentlichung von Spielergebnissen, Turnierteilnahmen, Fotos 

von Vereinsveranstaltungen) personenbezogene Daten auf der Vereinswebseite oder in sozialen Medien 

veröffentlicht werden können. Dieser Nutzung kann ich jederzeit widersprechen. 

 

  
Ort, Datum, Unterschrift 

  

mailto:stv@tennis-bad-schwartau.de
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Anmerkungen zur Zweitmitgliedschaft 
 
 

• Die Zweitmitgliedschaft wird an den Mitgliederbeitrag gekoppelt und beträgt ab 2026 50% des 
gültigen Mitgliederbeitrages.  

• Eine Zweitmitgliedschaft ist immer für ein ganzes Jahr und gilt für die Sommer und 
Wintersaison innerhalb des Punktspielbetriebes.  

• Es ist eine Vollmitgliedschaft bei einem anderen Tennisverein nachzuweisen und es dürfen 
nur für den STV Punktspiele (nicht für den anderen Tennisverein) gemacht werden.  

• Für den Spielbetrieb außerhalb der Punktspiele ist das Zweitmitglied Gast und darf deshalb 
auch nur unter den Gastkonditionen spielen.  

• Für die Zweitmitgliedschaft muss ein Mitgliederantrag mit dem entsprechenden Kreuz 
Zweitmitgliedschaft ausgefüllt werden und das Lastschriftverfahren gewählt werden.  

• Ihr als Teamchef fordert die von Euch gewünschten Zweitmitgliedsaktiven per Mail  
o Name, Vorname, Geburtsdatum, Mailadresse, Tel., DTB-ID 

• an unser Geschäftszimmer (stv@tennis-bad-schwartau.de) und den Sportwart an.  

• Dieses verlängert sich automatisch so lange, bis an beide eine Kündigung geht.  

• Für Nichtpunktspieler gibt es ab 2026 keine Zweitmitgliedschaft mehr.  
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